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1 Einleitung 

Die Weiterbildungslehrgänge Certificate of Advanced Studies (CAS) bilden in der Systematik 
der Weiterbildungslehrgänge die erste Stufe. Dieser Rahmenstudienplan gibt eine Übersicht 
über die Grundlagen und die Organisation der CAS-Lehrgänge am Institut für Weiterbildung und 
Dienstleistungen (IWD) der PHBern. Alle im Nachstehenden zitierten Rechtsvorschriften bezie-
hen sich auf das Studienreglement vom 14. Juni 2016 für die Weiterbildungslehrgänge für Lehr-
personen und Schulleitende (StudR WBL)1. Den Aufbau und die Ziele der einzelnen CAS-Lehr-
gänge sowie die von den Studierenden zu erreichenden Kompetenzen regeln die jeweiligen 
Studienpläne.  
 
 
2 Orientierungsrahmen 

Der Orientierungsrahmen gründet auf einem gemeinsamen Verständnis der PHBern über er-
folgreiches Handeln in Schule und Unterricht. Er ist der Grundstein für eine kompetenzorien-
tierte Aus- und Weiterbildung an der PHBern.2 Arbeitsort, Schulstufe, Klassenstrukturen und 
Fachbereiche können sich auf das Berufsfeld der Lehrpersonen sehr verschieden auswirken. 
Dennoch lassen sich gewisse Handlungsfelder generalisieren. Der Orientierungsrahmen der 
PHBern zeigt diese auf.3 
 
Die Handlungsfelder im Orientierungsrahmen definieren Situationen bzw. Arbeitsbereiche, für 
welche Lehrpersonen kompetent sein müssen. Die für die einzelnen CAS-Lehrgänge relevanten 
Handlungsfelder werden in den Modulblättern des jeweils einschlägigen Studienplans aufge-
führt. 

 
1 Rechtssammlung der PHBern Ziff. 4.1 (abrufbar unter www.phbern.ch/rechtssammlung) 
2 Vgl. den Orientierungsrahmen der PHBern, verabschiedet von der Schulleitung am 7. Februar 2012 (abrufbar unter 

www.phbern.ch/ueber-die-phbern/portraet/orientierungsrahmen.html), S. 4. 
3 Vgl. den Orientierungsrahmen der PHBern, S. 8. 

https://www.phbern.ch/ueber-die-phbern/grundlagen/rechtssammlung.html
https://www.phbern.ch/ueber-die-phbern/portraet/orientierungsrahmen.html
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Abbildung 1: Orientierungsrahmen der PHBern (2012, S. 8) 
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3 Studienorganisation 

Die Studienorganisation ist in folgenden Artikeln des StudR WBL geregelt: 

Tabelle 1: Artikel über die Studienorganisation  

Was Artikel 

Stufensystem und Modularisierung Art. 3 

Zulassung und Einschreibung Art. 5–7 

Anerkennung von Studienleistungen Art. 44–46 

Studiendauer Art. 9 Abs. 1 und 4, Art. 10 

Durchführung Art. 12 

 
 
4 Studienleistungen 

Die zu erbringenden Studienleistungen sind in folgenden Artikeln des StudR WBL geregelt: 

Tabelle 2: Artikel über die Studienleistungen 

Studienaufwand in ECTS-Punkten 
Ein CAS-Lehrgang besteht aus drei Modulen (je 4 ECTS-Punkte) und dem Abschlussmodul (3 
ECTS-Punkte). Die Studienpläne geben vor, ob der jeweilige CAS-Lehrgang modular absolviert 
werden kann. 

Präsenzregelung 
Präsenzpflichtig sind alle im Detailprogramm aufgeführten Lehr- und Lernveranstaltungen eines 
Moduls. 
Abwesenheiten müssen der Studienleiterin oder dem Studienleiter vorgängig gemeldet werden. 
Die Kompensationsleistungen werden vorgängig mit der Studienleiterin oder dem Studienleiter 
vereinbart. Der Anteil der nicht besuchten Veranstaltungen darf in keinem Fall über 40% liegen. 
Abwesenheiten, die den nicht präsenzpflichtigen Anteil von 20% überschreiten und die nicht 
durch das Vorliegen von wichtigen Gründen gerechtfertigt sind, sowie Abwesenheiten, die den 
Anteil von 40% überschreiten, führen zum Ausschluss vom betreffenden CAS-Lehrgang bzw. 
Modul. 

  

Was Artikel  

Studienaufwand in ECTS-Punkten Art. 17, Art. 18 Abs. 1 

Präsenzregelung Art. 18 Abs. 4, Art. 19  

Leistungsnachweise im Allgemeinen Art. 21–32 
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Leistungsnachweise 
Leistungsnachweise sind in allen Modulen zu erbringen. Sie unterstützen die individuelle Verar-
beitung der Modulinhalte. Jeder Leistungsnachweis wird aufgrund von Kriterien beurteilt, die 
den Studierenden vorgängig schriftlich bekanntgegeben werden. 
 
 
5 Abschlussmodul und Abschlussarbeit 

Für das Abschlussmodul ist ein Leistungsnachweis zu erbringen; die Abschlussarbeit. Diese 
wird im Rahmen des Abschlussmoduls präsentiert. 

Zulassung zum Abschlussmodul 
Studierende, die einen CAS-Lehrgang modularisiert absolvieren, sind zum Abschlussmodul zu-
gelassen, sobald sie die Präsenzpflicht von zwei Modulen erfüllt haben. 
 
Die Abschlussarbeit ist in folgenden Artikeln des StudR WBL geregelt: 

Tabelle 3: Artikel über die Abschlussarbeit  

Was Artikel 

Einordnung, Gegenstand und Ziele Art. 21 Abs. 2 und 3, Art. 33, Art. 34 
Abs. 2 

Sprache, Form und Thema Art. 22, Art. 34 Abs. 1, Art. 35 

Gemeinschaftsarbeit Art. 36, Art. 25 Abs. 2 

Betreuung und Bewertung Art. 37, Art. 24 Abs. 1, Art. 25 Abs. 2 

Selbständigkeitserklärung Art. 38 

Nichteinhalten des Abgabetermins Art. 26 

Mitteilung der Ergebnisse Art. 29 

Akteneinsicht und -vernichtung sowie Archivierung Art. 30 

Wiederholung bzw. Überarbeitung und Studienausschluss Art. 31 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und 
Abs. 5 

Unredlichkeit Art. 32 
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Ziele der Abschlussarbeit 
Mit der Abschlussarbeit sollen die Studierenden belegen, dass sie innerhalb einer vorgegebe-
nen Frist eigenständig und strukturiert ein berufsrelevantes Thema bearbeiten, reflektieren und 
darstellen können. 

Form der Abschlussarbeit 
Die Richtlinien für die CAS-Abschlussarbeit4 definieren die Vorgaben und Rahmenbedingungen 
für die Abschlussarbeit. Sie legen insbesondere die formalen Anforderungen, den Aufbau sowie 
die Beurteilungskriterien fest. 

Lauterkeit der Wissenschaft 
Bei einem Verstoss gegen den Grundsatz der Lauterkeit der Wissenschaft wird die Abschluss-
arbeit mit der Note 2 bewertet. Eine Vorlage für die CAS-Abschlussarbeit (inkl. Selbstständig-
keitserklärung) wird den Studierenden abgegeben. 

Betreuung und Bewertung der Abschlussarbeit 
Grundlage für die Bewertung ist eine schriftliche Arbeit und/oder eine schriftliche Dokumenta-
tion. Es können in Absprache mit der Studienleiterin oder dem Studienleiter auch ergänzende 
Materialien in nicht-schriftlicher Form eingereicht werden. Die Abschlussarbeit wird mit den Prä-
dikaten „erfüllt“ bzw. „nicht erfüllt“ bewertet.  
 
 
6 Modul- und Studienabschluss 

Der Modul- und Studienabschluss ist in den folgenden Artikeln des StudR WBL geregelt: 

Tabelle 4: Artikel zum Modul- und Studienabschluss 

Inhalt Artikel 

Modulbestätigungen Art. 29 Abs. 1 

Studienabschluss Art. 4 

Diplomierung Art. 47 Abs. 1–3 

 

Modulabschlussurkunde 
Die Modulbestätigung gilt als Modulabschlussurkunde. 

 
4  Die Richtlinien für die CAS-Abschlussarbeit werden den Studierenden von der Studienleiterin oder dem Studienleiter 

abgegeben.  
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